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2. Abschnitt — Straftaten

gegen die staatliche und öffentliche Ordnung § 2 1 5

1. § 215 ist eine neue Bestim m ung zum Schutze der inneren Ordnung 
des Arbeiter-und-Bauern-Staates, die charakteristische Form en der

M ißachtung der Regeln des gesellschaftlichen Zusam m enlebens zusam m en
faßt. H ervorzuheben ist jedoch, daß sie nicht zu einer E rw eiterung der 
S trafbarkeit führt. Die m it ih r un ter S tra fe  gestellten H andlungen w urden 
auch bisher, z. B. als Landfriedensbruch, K örperverletzung, Sachbeschädi
gung usw., bestraft. Mit der früheren rechtlichen Regelung w ar es nicht 
möglich, das Spezifische aller Erscheinungsform en row dyhafter H and
lungen auch rechtlich zu erfassen.

2. Das typische Row dydelikt ist das Gruppendelikt nach Abs. 1. Es 
erfordert die Beteiligung an einer G ruppe (vgl. wegen des Begriffs

der G ruppe § 22 Anm. 11 und § 162 Anm. 5 und 6), die gegenüber Personen 
G ew alttätigkeiten, D rohungen oder grobe Belästigungen begeht oder Be
schädigungen von Sachen oder E inrichtungen vom im m t. Die öffentliche 
O rdnung n u r geringfügig störende V erhaltensw eisen (solche sind zw ar 
bei G ew alttätigkeiten kaum , wohl aber bei den übrigen T atbestands
alternativen  denkbar) w erden nicht erfaß t und bleiben als O rdnungs
w idrigkeit nach §§ 4, 5 OWVO verfolgbar.

3. Rowdytum  ist ein Vorsatzdelikt. Die H andlungen der G ruppe sowie 
die Beteiligung daran  m üssen Ausdruck der M ißachtung der

öffentlichen O rdnung oder der Regeln des sozialistischen Zusam m en
lebens sein. Die Beschädigung von Sachen u. a. m uß böswillig erfolgen. 
A nsonsten kommen die allgem einen Strafbestim m ungen zur Anwendung.

4. Abs. 2 regelt die Fälle der untergeordneten Tatbeteiligtug und des 
Einzeltäters. Die genaue Abgrenzung von Rowdyhandlungen zu

S trafta ten  nach den allgem einen T atbeständen ist erforderlich. Der T at
charakter und die subjektive Seite sind h ierbei maßgebend.

5. Die str. V erantw . des E inzeltäters wegen grober Belästigung gegen
über Personen erfo rdert solche Handlungen, die in ih rer Schwere

den anderen Begehungsform en des Rowdytum s entsprechen müssen. 
Keinesfalls sind alle evtl, unbequem en und unangenehm  auffallenden 
V erhaltensw eisen d arun te r zu fassen. Solche u. U. auch als Belästigungen 
zu charakterisierende H andlungen w erden m it § 4 OWVO erfaßt.

6. § 215 schließt die einfachen T atbestände der vorsätzlichen K örper
verletzung (§ 115), Sachbeschädigung (§§ 163, 183) u. dgl. ein. Bei

gleichzeitiger V erw irklichung qualifizierter T atbestände (z. B. schwere 
K örperverletzung oder z. B. Vergewaltigung) un te r den Voraussetzungen 
des Rowdytum s liegt Tateinheit vor, d a  in diesen Fällen die richtige 
C harakterisierung der T at nach § 63 Abs. 1 die A nführung und A nw en
dung dieser Tatbestände erfordert. Bei schwersten Fällen der K rim inali
tä t dagegen scheidet Rowdytum aus (z. B. Mord oder Terror). Bei der 
S trafzum essung w erden durch Abs. 1 und 2 alle Differenzierungsmöglich
keiten eröffnet. Die A ndrohung der H aftstrafe bietet im besonderen


